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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1962

Norm

ABGB §531

ABGB §775

ABGB §865

ZPO §1

ZPO §6

Rechtssatz

Zur Anfechtung der Gültigkeit eines vom Erblasser abgeschlossenen Übergabsvertrages wegen dessen

Geschäftsunfähigkeit sind die P9ichtteilsberechtigten nicht legitimiert. Die vom Verlassenschaftskurator in einem

Rechtsstreit der P9ichtteilsberechtigten gegen den Übernehmer erhobene Revision (auf Seiten des

Pflichtteilsberechtigten) ist zurückzuweisen.

Entscheidungstexte

1 Ob 505/61

Entscheidungstext OGH 10.01.1962 1 Ob 505/61

EvBl 1962/227 S 265

5 Ob 315/69

Entscheidungstext OGH 28.01.1970 5 Ob 315/69

nur: Zur Anfechtung der Gültigkeit eines vom Erblasser abgeschlossenen Übergabsvertrages wegen dessen

Geschäftsunfähigkeit sind die Pflichtteilsberechtigten nicht legitimiert. (T1) = NZ 1971,45

3 Ob 111/07f

Entscheidungstext OGH 28.06.2007 3 Ob 111/07f

nur T1
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